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1. als beratendes Organ des Direktors des Betriebes ein Neuererrat
2. als beratende Organe der Meister und Abteilungsleiter Neuererbrigaden, die von dem 

jeweils zuständigen Meister oder Abteilungsleiter geleitet werden.12

(2) Die im Abs. 1 genannten Organe unterstützen die Leiter bei der Einschätzung des 
Entwicklungsstandes der Neuererbewegung und empfehlen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeit. Die Organe beraten die Leiter in allen wichtigen Fragen der planmäßigen 
Förderung und Lenkung der Neuererbewegung; sie wirken bei der Aufstellung des Planes 
der Aufgaben für die Neuerer, bei der Erarbeitung und Vervollkommnung von Neuerun
gen mit; sie beurteilen die Neuerungen, empfehlen Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung 
und unterstützen deren Einführung.

§7

Betriebsbüros für die Neuererbewegung13

(1) Im Betrieb besteht ein Betriebsbüro für die Neuererbewegung (BfN) als Organ für 
die Neuererbewegung sowie für das Patent-, Muster- und Zeichenwesen. Es wird im Auf
träge des Direktors des Betriebes vor allem anleitend, koordinierend und kontrollierend 
tätig. Es arbeitet mit den beratenden Organen für die Neuererbewegung im Betrieb eng 
zusammen.

(2) Das BfN des Betriebes untersteht dem Direktor des Betriebes oder dem Technischen 
Leiter. Der Direktor des Betriebes legt die Aufgaben des BfN in einem Funktionsplan 
fest.

(3) Das BfN ist mit qualifizierten haupt- oder nebenamtlichen Mitarbeitern so zu beset
zen, daß es entsprechend der Größe des Betriebes und dem Arbeitsumfang seine Aufgaben 
erfüllen kann.

§ 8

Planung der Aufgaben für die Neuerer
(1) In den Betrieben ist die schöpferische Initiative der Neuerer im sozialistischen Wett

bewerb zielgerichtet auf die Lösung von Schwerpunktaufgaben der sozialistischen Ratio
nalisierung einschließlich der Rationalisierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, 
der ökonomischen Verwendung von Werkstoffen und der rationellsten Nutzung der vor
handenen Produktionsfonds, der Standardisierung sowie der Vereinfachung und ratio
nellsten Gestaltung der Verwaltungsarbeit zu lenken. Die in der Neuererbewegung lie
genden Reserven für die Lösung wissenschaftlich-technischer Aufgaben sind bei der Pla
nung von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen und zu erfassen.

(2) Die Direktoren der Betriebe haben zu gewährleisten, daß von den für die Planung 
verantwortlichen Organen in Zusammenarbeit mit den BfN, den Neuererräten, Neuerer
brigaden und den Neuerern Aufgaben für die Neuerer erarbeitet und jeweils in einem 
bilanzierten Plan der Aufgaben für die Neuerer zusammengefaßt werden.14 15 Insbesondere 
sind die wissenschaftlich-technischen und die technisch-ökonomischen Forderungen aus

12. Vgl. АО über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung in Privatbetrieben vom 15. 11. 1965 
(GBl. II S. 843), § 3 Abs. 2.

13. Vgl. АО über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung in Privatbetrieben vom 15. 11. 1965 
(GBl. II S. 843), § 3 Abs. 3.

14. Vgl. Vierte DB zur NeuererVO — Besonderheiten in Betrieben mit staatlicher Beteiligung — vom 31. 7. 1963 
(GBl. II S. 540), § 2; АО über die Förderung und Lenkung der Neuererbewegung in Privatbetrieben vom
15. 11. 1965 (GBl. II S. 843), § 3 Abs. 1.
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